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Beilage zur Karlsruher Zeitung Nr . 1VS.
Montag , den 20 . April 1840 .

Baden .
« Karlsruhe . 7tste öffentliche Sitzung der 2ten Kammer vom 11 .

April . ( Schluß . ) Regierungskomm ' ffär geh . Rath Dnttlinger verlhcidigt die

Siellung des Titels im Entwurf gegen Asckbach ; der Zweikampf sey keines¬

wegs ein Akt der Sclbsthülse , denn er finde statt mit Einwilligung bei¬

der Tbeile . Gegen Welcker ' s Ansicht , daß lediglich die Polizei beim Duell

verhindernd einzutrelen habe , macht er geltend , in welcher lächerlichen Lage sich
die Polizei befinden werde , wen » sie die Duellanten an Ort und Stelle treffe ,
im Begriffe , ihr Vorhaben zu vollziehen . Hindern könne sie die Duellanten

nur durch ihre Gegenwart , aber sonst nichts verkehren . Die Duellanten wür¬

den dann warten , bis sie weggegangen wäre , und dann fick schlagen . Das

Duell zu verhindern , gebe es nur 2 Mittel , Strafe oder Kautionsleistnng ; letz¬
tere sey jedenfalls lästiger , als die erstere . Selbst der Eiv werde , wie bekannt ,
hei solchen Gelegenheiten nickt als bindend geachtet , und die Religion der Ehre
kümmere sich oft nicht um die wahre Religion . Christ : Die Duelle seyen

eigentlich bei den höher, , Ständen , was die Raufereien bei den unter » ; letztere

scyen verboten und mit Strafe bedroht durch den Entwurf ; daß dieser auch erstere
mit Strafe belege , könne man loben oder tadeln , je » ach seinem Standpunkt .
Die Duelle seyen etwas Nationales , das lasse sich nicht läugnen ; die Kammer

handle nur konsequent , wenn sie das Duell strafe , also .sich um das Nationale

nicht kümmere ; sie verachte dieses Nationale ja auch sonst , indem sie dulde , daß
ein nicht nationales Zivilgesetzbuch , der Ooäs Xnpolffon , fortwährend bei uns

seine Herrschaft ausübe . Uebrigens vcrtheidige auch er das Duell nicht ; Strei¬

tigkeiten zu schlichten , stehe nur dem Staate zu : Scldsthülfe sey nickt erlaubt ;
verbiete aber der Staat die Duelle , so solle er es so Ihn » , daß die Strafe , die

er darauf setze , nicht zu mild , nicht nur ein Schein von Strafe sey ; vor allein

müsse der Staat denjenigen dann auch gegen Insulten schützen , der sich weigere ,
der Tyrannei der Sitte , des Standesvorurthcils sich zu unterwerfen ; dadurch
würde demselben der kräftigste Damm entgegengcstellr werden . Merk will das
Duell nicht auf gleiche Linie mit de » Raufereien gestellt wissen ; ein mit dem

Geist der Neuzeit so tief verwachsenes Institut , wenn es auch auf einem Vor -

urtheil beruhe , müsse wenigstens in der Art berücksichtigt werden , daß bei den

Strafbestimmungen auf die Eigenthümlichkcit dieser Sitte Rücksicht genommen
werde . Bon Straflosigkeit könne keine Rede seyn , denn es solle nicht dahin
komme » , baß am Ende oie Klopffechter , und Gladiatoren im Staate das Recht

sprächen . Die Gesetzgebung habe bei ihren Strafbestimmungen hier Rücksicht

zu nehmen , theilS auf die Art der Verabredung oder ob nicht daS Duell aus
dem Kreis einer reinen Ehrensache hcrausgetretcn , sie müsse Rücksicht nehmen
auf de» Grad der Gefährlichkeit , je nach dem Gebrauch der Waffen u . dergl .
Keinesfalls seyen Strafen deS Entwurfs zu hoch gegriffen . Zu milde Strafe
würbe am Ende noch eine Ermuthigung zum Duell seyn . v . Nvtieck : Er kön¬

ne dem Abg . Welcker darin beistimmen , daß das Duell auf dem Ehrenpunkt
beruhe , -daß eS an seiner rechten Stelle im Entwurf stehe , daß eS eigentlich im

Fall freiwilliger Uebereinkunft zwischen beiden Theilen straflos sey , wenn nicht
etwa der Staat hier wieder eine leibherrliche Gewalt ausüben wolle ; oft wer¬
de es freilich auch von der einen Seite nur gezwungen eingegangcn » unter
dem Einfluß der Furcht vor Insulten und Beschimpfungen des Gegners
oder der eigenen Slandcsgenxssen , wenn es abgelehnt werde ; er könne ferner

zugebcn , daß das Duell auch seine guten Seiten habe , aber nicht beizustunmen

vermöge er, wenn behauptet werde , das Duell beruhe auf demselben Prinzip

der Ehre , wie nach Montesquieu die Monarchie . Das sey ein großes Mißver -

ständniß , denn jener Satz Montesquicu ' S habe einen ganz andern Sinn , näm¬

lich den , daß die Monarchie die Quelle aller Macht , Würden und Aemtcr sey ,
die dem Inhaber eine hervorragende Stellung im äussern Leben , also äussere

Ehre gewähren ; dadurch kette die Monarchie ihre Diener an sich . Wenn er nun

seinerseits auch das Duell milder bestraft wissen wolle , so thue er dies aus
Gn 'inden , die in früheren Beschlüssen der Kammer lägen . Diese hätten ein
weit ausgedehntes Recht des NvtbstandcS geschaffen und ihm gegenüber ein

ähnliches der Nothwehr ; man habe zwischen beiden Sonne und Wind gleich
getheilt , sey diesem Grundsatz aber nicht treu geblieben , als man bei den In¬

jurien die Einrede der Wahrheit gestattete und bestimmte , daß der Beleidiger
straflos bleibe , wenn er seine vielleicht auf schlechtem Wege erschlichenen Ge¬

heimnisse u . dergl . veröffentliche . So sey der Jnjuriirte schutzlos , der so Ange¬
griffene sey in den Stand der Nothwehr versetzt und zur Selbsthülfe aufgcfor -
dert ; ihm sey das Duell seine letzte Waffe zur Herstellung seiner Ehre ; hier

sey es barbarisch , das Duell hart zu verpönen . Hierauf beschränke sich aber
auch »eine Begünstigung des Duells ; nach seiner Meinung sey das Duell in

zisilisirte » Staaten ein Unsinn , ja nach Umständen ein Verbrechen , ein Zurück -
trcten in den Naturzustand , eine Art des Faustrechts ; auf Hauen und Stechen
beruhe die Ehre nimmermehr , wie das nützlich sey , begreife er nicht ; andere
freilich begriffen 's . In Bezug auf seine angeführten Motive beantrage er, daß
in den Fällen , wo das Duell aus Veranlassung des Beweises der Wahrheit
entstanden sey , dies nur Milderungsgrund der Strafe seyn solle . Mördes wi¬
derlegt die Vorstellung , daß daS Duell eine Art der Selbsthülfe sey , theilt im
Gäsizcn die Ansichten Welcker 's , widerspricht aber der Behauptung desselben , die
das Duell zu einem im demokratischen Geiste wurzelnden Institut stempeln
wolle ; es sey vielmehr unläugbar aristokratischer Natur . Wolle man dem Duell
mit Erfolg enlgegentreten , so könne dies mit am Sichersten dann geschehen , wenn
man den Menschen die Art des Pkuthcs , den man den vassiven nennen
könne , beiznbringcn wüßte , und der darin bestehen würde , sich über alle Insul¬
ten und Beschimpfungen hiuwegzusetzen , denen man etwa in Folge der Ableh¬
nung eines Duells ansgesctzt seyn könnte . Da dies aber durch einen Zanber -
schlag nickt zu bewerkstelligen sey, so müsse die Gesetzgebung in soweit das Duell
in seiner Eigenthümlichkcit respcktiren , daß sie es nicht mit beschimpfenden Stra¬
fen belege . Desbalb trage er darauf an , statt Arbeitshaus Festnngsstrafe zu
sagen im § . , der die Strafe bestimme . — Da der Wunsch gcäussert wirb , daß
die Diskussion anck auf die § § . 290 a . und b . ausgedehnt werte , so gibt der
Präsident diesem Wunsche Gehör . Der Abg . Baumgärtncr unterstützt den An¬
trag deS Abg . Welcker , der eigentlich zu S . 2 90 b . gebört und dabin geht , den
Versuch bei dem Duell nicht zu bestrafen . DaS Duell entstehe in der Regel
aus Ehrenrücksichte » , so lange ferner das Duell nicht wirklich vollzogen sey , sey
immer noch eine Beilegung des Streits in Güte möglich . So lange ferner

die Waffen noch nicht in den Händen seyen , seyen auch die Vorbereitungshand -
lungen nicht beendigt , also keine Strafbarkeit noch vorhanden . Durch Straf¬
androhung des Versuchs werde kein Duell verhindert werden , wie überhaupt
kein Verbrechen . Der Versuch sey lediglich polizeilich zu behandeln . Aschbach
unterstützt den Antrag Welcker ' s , und stellt eventuell den eignen , die Strafe des
Versuchs erst mit dem Momente angehe » zu lassen , wo sich die Gegner mit
den Waffen in der Hand gegenüber stehen . Knapp kann sich mit dem vorgetrage¬
nen gelehr en Abhandlungen über das Duell nicht befreunden ; mir Bedauern habe
er diesem Unwesen sogar eine Lobrede halten hören . Am Ende werde es noch
dahin kommen , daß kein Schriftsteller , kein Redner eine Ansicht äussern dürfe ,
ohne sich der Gefahr auszusetzen , gefordert zu werden . Man sage , das Duell
erzeuge und gebe den Beweis von Muth ; dem werde aber von tüchtigen Mili¬
tärs selbst widersprochen , da es sich miluitter zeige , daß die ärgsten duellsüchtig¬
sten Klopffechter vor dem Feind und in der Schlacht nicht die meiste Bravour
zeigten . Er sey der Meinung , daß die Strafen für das Dnell hätten strenger
bestimmt seyn sollen , für gewisse Fälle halte er sogar Verurtheilung in 's Irren¬
haus für nicht unzweckmäßig , wie denn in Nordamerika ein solches Gesetz sey.
( Zwischenrufe : was aber nickt crekutirt wird !) Weller will , daß auch derjenige ,
der sich nicht duclliren wolle , Versöhnung anrrage , aber damit abgewicsen werde
und nun die Anzeige macke , geschützt werde , und stellt deshalb den Antrag , daß
die Herausforderung , welche nach angcbotener Versöhnung nicht zurückgenommcn
werde , als Versuch zu bestrafen sey . v . Jtzstcin unteistützt diesen Antrag .
Zentner erklärt sich gegen denselben , für Aschbach , und gegen Welcker ; man
dürfe den Versuch auch bei 'm Duell nicht straflos lassen , da dies sonst eine Be¬
günstigung desselben wäre . Der Berichterstatter , Abg . Obkircher , ist gegen die
zu dem Z . 290 k vorgeschlageneu Amendements , gegen das weller '

sche , weil es
Lei» Geforderten frei stehe , sich zu schützen, dadurch , daß er das Duell nicht an -
nehme und den Schutz der Gerichte anrufe , wenn er deshalb beleidigt werde .
Eben so ist er gegen den Antrag des Abg . Welcker , mit Bezugnahme auf die
von dem Reg . Komm . Dnttlinger vorgetragenen Giünde . Dagegen unterstützt
er den Antrag des Abg . Aschbach . Merk ist auch dafür , daß der Versuch nicht
gestraft werde . Sander ; Nicht immer sey die Ehre im Spiel bei 'm Duell ;
man frage nach dem Stand seines Gegners mehr , als nach der Ehre . Er wäre
dafür , den ganzen Titel zu streichen und die Verletzungen durch das Duell nicht
durch rin Auönahmsgesetz zu behandeln ; wer den Murh habe , sei» Lebe » cin -
zusetzen , der solle auch den haben , den Gesetzen zu gehorchen . Dem Richter
werde immer einigermaßen der bewiesene Muth u . drgl . imponiren , und er ge¬
neigt seyn , milde Strafen zu erkennen ; wolle man aber einmal strafen , so solle
man 's so khuii , daß die Milde der Strafe nicht dem Duell eher Vorschub leiste ,
als daß sie andere zurückschrecke. ES gebe Duelle , die i» der That nur ver¬
kappte Morde seyen ; der Richter solle entscheiden , ob Versuch oder Vollzug da
sey . Der Reg . Komm . Dnttlinger verlheidigt den Kommissionsentwurf , der iu
der Mitte liege zwischen zwei ertrcmen Ansichten , der des Abg . Weller , welcher
den Versuch zu wett ansdehne , und der des Abg . Welcker , der ihn gar nicht
bestraft wissen wolle . Auch hier werde die Wahrheit wohl in der Mitte liegen .
Gegen Weller 's Antrag spreche das , daß nicht jedes Anerbieten zur Versöhnung
ein annehmbares sey , gegen Welcker , daß die Obrigkeit , wie er schon oben er¬
wähnt , dann eine lächerliche Rolle spielen würbe , wenn sic Duellanten an Ort
und Stelle träfe und nichts thun könne , als , so lange sie da sey , rin Zusam¬
mentreffen mit den Waffen zu hindern . Den Versuch , mit dem Abg . Aschbach ,
dahin bestimmen zu wollen , daß die Duellanten bereits die Waffen in den Hän¬
den haben müßten , sey zu gefährlich . Der Antrag Weller ' s sey nur dann zu¬
lässig , wenn man daS Duell auf eine Linie stelle mit der Rauferei ; dieser
Standpunkt sey aber ein unzulässiger ; wo die öffentliche Meinung in Folge
Jahrhunderte langer Uebung nur einmal nicht den Beleidiger , sondern den Be¬
leidigten brandmarke , der sich der Sitte nicht füge , da müsse die Gesetzgebung
diese Sitte berücksichtigen . Posselt erklärt sich gegen die Nichtbestrasung deS
Versuchs ; Baumgärtner vertheidigt dieselbe wiederholt gegen die Regierungs -
kvmmiffäre Skaatsrath Jvlly , geh . Mlh Dnttlinger und Vizekanzler Bekk , wo¬
bei besonders die Gränzc und Wirksamkeit der Polizeigewalt der Punkt ist , um
den die Diskussion sich dreht , und inwiefern eine Strafe des Versuchs das in -
tcndirte Duell zu hindern vermöge . Letzteres wird » on Baumgärtnrr verneint ,
von Skaatsrath Jolly behauptet , indem die Strafe etwas Kalmirendes habe ,
was der Stimme der Vernunft wieder Gehör verschaffe Bei nun erfolgender
Abstimmung werden die Anträge Welcker ' s , Weller ' s und Aschbach 's zu 8 - 290 b
verworfen , und der Kommissionsantrag angenommen . Der Antrag des Abg .
Aschbach zu S . 290 war nicht unterstützt worden . In Betreff der Antrags des
Abg . Mördes , statt Arbeitshaus Festnngsstrafe zu sagen , entspinnt sich eine
Diskussion für und wider denselben . Gegen denselben erklärt sich der Regie -
rungskommifsär Dnttlinger ; die Festungsstrafe sey keine Strafe für sich in unse¬
rem Gesetzbuch ; cs könne daher nicht auf Festnngsstrafe erkannt werden ; gegen
Mördes erklären sich noch Bader , Vogelmann , Staatsrath Jolly , für ihn Rin -
deschwcnder , Aschbach , Gcrbel , Sander . Der Antrag wird von der Kammer
verworfen und ebenso der Antrag des Abg . s . Rotteck .

» Karlsruhe . 72ste öffentliche Sitzung der 2terr Kammer vom 13 . April .
Der Präsident zeigt der Kammer an , daß für die Mitglieder der Kammer Erem -
plare der Rede des Universitätspredigers Prof . Rothe in Heidelberg zum An¬
denken des geh . Raths Thibant eingesendet worden seyen . Der Abg . Dutt -
linger legt der Kammer vor : eine Petition , resp . Beschwerde der Gemeinden
Riedlingen und Tannenkirch im Amt Lörrach , wegen verweigerter uneittqcld -
licher Abnahme einer unter dem Titel Steuerwcin und Sreuerroggen besteben -
de » alten Abgabe an die Staatskasse . Er empfiehlt dieselben der Aufmerksam¬
keit der Kammer u . der Petitionskommission . Es werden ferner vorgclegt : Vom
Sekretariat : eine Petition des Pfarrers Perathoner von Müllen , derzeit wohnend
in Dundenheim bei Lahr , seine Dienstentsetzung beir . ; ferner vom Abgeordneten
Schrickcl : eine Petition der Gemeinden Sulzburg , Laufe », Seefelden und Bug -
gingcn um gnädigste Aufnahme der Wegstrecke von Seefelden nach Sulzburg in
den Straßcnverband . Vom Abg . Knapp : eine Petition deS Gemciuderaths
zu Ichenheim , seine früber eiligereichte Petition wegen Errichtung einer Apo¬
theke betr . — Die Diskussion des Entwurfs eines Strafgesetzes wird sodann
fortgesetzt . § . 29 l . Ergibt es sich im Falle eingetretene ^ Tödtung oder Ver¬
letzung der tm § . 204 . t , 2 , 3 bezeichnet ? ^ Art , daß der Urheber
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derselben den Zweikampf aus nichtswürdigen Beweggründen gesucht oder an¬

nehmbare VersöhnungSanträge zurückgewiesen hat , so kann er mit Zuchthaus
bis zu 8 Jahren bestraft werden . Zu diesem 8 - beantragt Zentner eine » Zu¬

satz , dieses Inhalts : „Haben beide Theile die Fortsetzung des Zweikampfs bis

zum Tode eines der Kämpfenden verabredet , und ist die Tödtung wirklich er¬

folgt , so tritt Arbeitshaus nicht unter 2 Jahren oder Zuchthaus dis zu 8 Jah¬

ren ein . Dieser Antrag wirb unterstützt von Mohr , Knapp , Schrickel und

Welcher , welcher letztere aber im saufe der Diskussion , „die ihn eines Bessern

belehrt habe » , seine Unterstützung zurückzicht . Deinerseits stellt er den An¬

trag , das Wort „ nichtswürdig " in „ schändlich " zu verwandeln , da elfteres Wort

auch im Sinn von „ unbedeutend " gebraucht werde , was dem Gesetz eine unzu¬

lässige Deutung geben würde . Rinteschwender unterstützt diesen Amrag . Merk

bekämpft ihn . Der Berichterstatter Abg . Obkircher und Reg . Komm . Duttlin -

grr bekämpfe » den Antrag Zentnei 's ; Christ findet , daß Zentner '» Antrag nicht

weit genug gehr , da » S noch strafbarere Fälle , als den von ihm angenomme¬
nen gebe . Nach einigen weitern Bcme . knngcn der Abg . Sander , Zentner u . Reg .

Komm . Staatsrath Jvlly schreitet die Kammer zur Abstimmung und verwirft die An¬

träge Acntnrr ' s und Welcker ' s , und nunmr den Kommissionsantrag an . K . 292 .

Ist die im einzelnen Fall eingekretene Töbtung oder Körperverletzung die Folge
einer vorsätzlichen Verletzung der hergebrachten »der besonders verabredeten Re¬

geln des Zweikampfs , so wird der Urheber derselben » sch den allgemeinen

Vorschriften über das Verbrechen der Lödtung oder der Körperverletzung be-

straft . Nach kurzer Diskussion , an der die Abg . Mohr , Schaasf , Christ , San¬

der , Welcker , Tiefurt und die Reg . Komm . Duitlinger u . Lamey Tbe >l » ahmen ,
wird der Z . mit folgendem von Duitlinger vokgescklagenrn Zusatz angenommen :

in so fern nicht durch die Anwendung der Vorschrift des K . 290 eine höhere

Strafe begründet wird . § . 293 . Nach denselben Vorschriften wird auch der

Sekundant bestraft , der durch vorsätzliche Verletzung der hergebrachten oder be¬

sonders verabredeten Regeln des Zweikampfs eine Tödtung oder Körperverle «

zung verschuldet bat . 8 - 294 . Sekundanten und andere vvn den Betheiligkeu

zugezogene oder mit Versöhnungsversucheil beauftragte Personen , welche durch
unredliche oder treulose Handlungen geflissentlich dahin gewirkt haben , den

Zweikampf oder eine besonders gefährliche Art desselben herbcizuführen , sollen

nach der Verschiedenheit solcher Theilnahme als Anstifter ( ßß . 106 und 107 )

oder als Gehülfen ( § . 120 ff. ) bestraft werben . Ohne Diskussion angenommen .

8 . 29 t » . In andern Fällen , wo eine Verletzung eingetrcten ist, werden die Se¬

kundanten , wenn sie nicht nachzuweisen vermögen , baß sie vor der Vollziehung

den Zweikampf selbst , oder bei der Vollziehung vor ringetretener Verletzung die

Fortsetzung desselben zu verhindern ernstlich bemüht gewesen sind , mit Gefäng -

niß bis zu 3 Monaten bestraft , und im Fall eingetretener Tödtung , wenn vrrab -

redet war , daß der Kampf bis zum Eintreten dieses Erfolges fortgesetzt werden
solle , mit Arbeitshaus . Mördes stellt den Antrag aus Strich des 8 und will die Se¬
kundanten straflos , da sic oft in der Lage seyen , die an sie gestellte Bitte nicht
ausschlagen zu können ; sie seyen zugleich die Wächter der gesetzliche » Vollziehung
der Duellregcln und erwürben sich oft das Verdienst , noch aus dem Kampfplatz
eine Versöhnung herbcizuführeu . Mau solle daher durch Strafandrohung kei¬
nen abschrccken , dieses Amt zu übernehme » . Staatsrath Jolly widersetzt sich
diesem Antrag : wüßten die Sekundanten , daß sie bestraft würden , so würden
sie sich desto eher veranlaßt fühlen , eine friedliche Beilegung des Streiks herbek -

zuführrn . Schaasf ist gleichfalls gegen Mördes Antrag u . beantragt , das Wöitcken

„ ernstlich " wegzulaffen . Gegen den Antrag von Mordes sprachen noch Zentner
( Sekundanten seyen als Gehülfen zu beirachien ) , Merk , Christ , der nur
den Beweis den Sekundanten nicht aufgelegt wissen will , sondern statt dessen
v»,schlägt , zu sagen : „ wenn sich nickt ergibt " ( Reriig unterstützt diesen Vor¬
schlag . ) . Obkircher will die Strafe von 6 Jahren auf 4 herabgesetzt wissen .
Duttlinger erklärt sich gleichfalls gegen Mördes . Staatsrath Jelly erklärt sich
für Christ 'S Vorschlag . Bei erfolgter Abstimmung werden die Anträge von
Mördes , Schaasf und Zentner verworfen , die von Obkircher in Betreff der
Strafminderung und des Zusatzes „ glaubhaft " vor den Werken „ stch ergibt " im
Vorschlag von Cdrist angenommen . — 8 - 295 . ( Straflosigkeit der Zeugen und

Aerzte und beziehungsweise der Sekundanten .) Vogelniann stellt die Frage , ob
der Fall , wo zwei stch ohne Sekundanten schlüge » , auch als Zweikampf be¬
trachtet werde . Auf die bejahende Antwort des Regierungskommiffärs Durt -

linger stellt er den Antrag , diesen Fall unter die schärfer zu bestrafende » zu
rubriziren . Duttlinger hält das angedrohtc höchste Sirafmaaß für genug ;
ausserdem erklären sich » och Schaasf , Mördes gegen den Antrag , der bei der
Abstimmung verworfen wird . Baumgartner motwirt einen Antrag in Betreff
der Verjährungsfrist bei ' m Duell . Der Antrag wird unterstützt und nach einer

zwischen dem Regiernngkommissär Bekk , Abg . Knapp , Zentner , Welcker , Christ ,
Weller , Schaasf , Gerbet , welche letztere den Zusatz an die Kommission verwie¬

sen haben wollen , gepflogene » Diskussion in folgender vom Regien,ngskommif -

sär Bekk beantragten Modifikation angenommen . Die gerichtliche Verfolgung
des Zweikampfs verjährt mit dem Ablauf von 2 Jahren ; in den Fällen einer
eingelretenen Tödtung oder einer cingetretenen Verletzung der im § . 200 , 1,2,3 ,
bezeichnet « « Art , gegen den Urheber derselben jedoch mit dem Ablauf von
6 Jahren . In den Fällen der 83 - 291 u . 292 kommen die allgemeinen Vor¬

schriften über Verjährung zur Anwendung . Auf den Antrag des Abg . Kuen -

zer , der vielfach unterstützt wird , beschließt die Kammer die Titel 22 — 26i » kl .

betreffend die Verbrechen der Nothzucht , der Entführung , des Ehebruchs u . s . w .
in geheimer . Sitzung zu belachen .

( 1687 .2) Schietberg . sH o i z v e t st ti¬
lg er « ng .)

Freitag , den 24 . b . M . ,
werden aus hiesigem Gemeinbewaide

250 Stück täünene Sägklöhe und
68 Stämme tanneneS Bauholz

öffentlich versteigert .
Die Zusammenkunft ist Morgens 9 Uhr bei ' m hiesigen

Rathhaust , von wo aus man die Steigerer in den Waid be¬
gleiten Wirt .

Schielbrrg , den 16 . April 1848.
Bürgermeisteramt .

Jäger .
xi8S6 .3j Nr . 674 . Ettlingen . (HauS -

»» e r st e i g e r u n g . ) Die Erden des verstor¬
benen hiesigen Bürgers uno pensionirren Acci-
sorS Karl Tagliasachy lasten

Montag , den tl . Mai d . I .,
Nachmittags 2 Uhr ,

auf hiesigem Ralhhause
eine zweistöckige steinerne Behausung , mit einer Laden¬
einrichtung versehen , sammk Scheuer , Stallung und
Hofraithe in der Kronenstraße dahier , einseiiS Kauf¬
mann Karl Prinz , anderseits Stadtcipotheker Karl

Katzenberger
' S Wiltwe , vorn die Kronenstraße , hinten

die Hirschstraße,
der Erbrheilung wegen öffentlich versteigern

Ettlingen , den 16 . April 1840 .
Gemeinderath .

Ullrich .
» ckt. Neimeier .

f1783 .3j Karlsruhe . ( H o l z v e r st c i g e r u n g .)
Au« dem großh . Hardtwalde , Forslbezirka Friedrichsthal , wer¬
den öffentlicher Versteigerung ausgcsctzt :

Montag , den 27 . April d. I -,
früh 8 Uhr,

im Distrikt Bukelsblöse :
4475 Slück forlene Wellen ;

Dienstag , den 28 . Avril d . I .,
früh 8 Uhr,

lm Distrikt Knerrlstock :
55 Stämme forlenes Bau - und Nutzholz.

Die Zusammenkunft findet am 27 . auf dem friedrichs -

thaler grabner Weg , bei m alten liedolsheimer Weg , und
am 28 . bei dem herrschaftlichen Samenbaus zu Frievrichs -

thal statt.
Karlsruhe , den 17 . Avril 1848 .

Großh . bad . Hofforstamt .
v . Schönau .

fl6I6 .3j Karlsruhe . (Wein -
Versteigerung .)

Mittwoch , den 22 . April d . I .,
Vormittags 9 Uhr,

Swerden in dem Gasthause zum weißen
»Bären

ca. 68 Ohm reinaehaltene Oberländer ,
2 Ohm Secwern , nebst

388 Bouteillcn Wein von verschiedenen Jahrgängen
öffentlich versteigert , wozu die Liebhaber eingeladen werden .

_ ^ j 1688 .31 Karlsruhe . (Sisen -
a a re n l i c fe ru n g . ) Tie Liefe -

rung der zu der Schiffbrücke bei Knic -
lingen erforderlichen Essenwaciren soll im

Wege der Summiflion vergeben werden , welches mit dem

Anfügcn bekannt gemacht wird , daß das Verzeichniß darüber
und die dezüglichenBeringungen auf dem diesseitigen Bureau

(Herrenstraße Nr . 25 > täglich eingesehen werden können.
Karlsruhe , den l6 . April 1848.

Großh . Weg- und Straßenbauinsvekiion .
( >69l . 2j Karlsruhe . ( Häuserver -

' steigerung .)
-M-) Donnerstag . den 23 . Apri ! d . I . ,

Nachmittags 2 Uhr ,

werden die zur Verla,,enschaft der verstorbenen Hanvers -
mann « Aron Löw Wntwe gehörigen , in der Kronenstraße
Nr . 9 und lt stehenden Häuser , rer Erbvertheilung wegen
letztmals im Verläfien,chaft «yause Nr . tt entweder einzeln
oder miteinander öffentlich versteigert werden.

Karlsruhe , den 15 . Avril 1848 .
Großh . ba.v . Siadramtsrevisorat .

K e r t e r .
fl698 .3) Nr . 1934 . Bruchsal . ( Bekanntma¬

chung .) Am 5 . t . M ., gegen Aden« , ist in den Domänen -

waldungrn des Schntzrevler » Kirrlach ein Brand ausge -
drocyen , der, obgleich bald gelchchr , doch eine nicht irnde-
demenrr Fläche Waldes ruinirie . Daß dieser Walrdran »
nickt durch Unvorsichtigkeit ausbrach , sondern aus Bosheit
angelegt wurde , ist höchst wahrscheinlich. Wir sind daher
durch Erlaß hoher Direktion der Norstvomänen und Be . g-
werke vom 18 . d . M „ Nr . 3865 , ermächtigt , für denserngen,
welcher den Brandstifter zur Anzeige bringt , oder solche
Mittel an die Hand gibt , wodurch deist » Entdeckung herbei-

gefübrr wird , eine Belohnung von
Fünfzig Gulden

auszuwerfen , welches wir hierin » zur allgemeinen Kenntniß
bringen .

Bruchsal , den 15. April 1848 .
Großh . vav. Forstamt .

D .F .A .B .
L a u r » v .

vckt. Hebenstreit .
( 1686 .3) Nr . 3579 . Ueb erlin gen . (Bekannt¬

machung . ) Durch tlrtheil großh . Hofgerichis res See -

krestes vom 5 . v . M , Nr . 1989 , wurde der Maurergeselle
Io,cf Mayer von Burladingen , im Fürstenthum Hechtngen,
wegen eines dahier begangenen gemeinen großen Diebstahls
zu einer bürgerlichen Gefangmß,träfe , zum Ersatz des Enr -
wenveren, insofern es noch nicht geschehen , und zur Landes-

Verweisung nach erstandener Srrafe verurcheüt . Gestern lst
derselbe, nach erstandener Srrafe , in seme Heimalh rrans -

pornrt worden . Dieses wird bestehender Verordnung gemäß
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Signalement
de « Josef Mayer .

Derselbe ist 37 Jahre alt , mißt 5 ' 6 " , hat eine schlanke
Statur , braune Haare , hohe Slirne , lange Nase , Mittlern
Mund , gute Zähne , spitziges Kinn , längliches Gesichr, gute
Gesichtsfarbe und trägt einen braunen Schnurrbart .

Ueberlingen , den 9 April 1848.
Großh . bad . Bezirksamt .

B l e i b i m h a u s.
ft6S7 . lj Nr . 2317 . Werth eim . ( Bekannt¬

machung . ) Znr Berichtigung unseres FahndungSaiis -
schreibens vom gestrigen wird hiermit veröffentlicht , daß der
aus diesseitigem Gcfängniß ansgebrocheiie Heinrich
Oechsner von Ganiburg im Hause seiner Mutter die Ge-

faugenjacke mit einem abgetragenen blautucheneu Frack-

Srutzer vertauscht hat .
Wertheim , den 16 . April 1848 .

Großh . bav. Stadt - und Landamt .
Erter .

s1666 .3j Wertheim . (D i e b st a h l u n d F a h n -

düng . ) Der für die öffentliche Sicherheit sehr gefährliche
Heinrich Oechsner von Gamburg , welcher wegen wie¬

derholen dritten großen Diebstahls dahier in Ui,rer,uchiing
und verhaftet war , ist in verstoßener Nacht gewaltsam ans
seinem Gefängniß ausgebrochen ; wir bitten aus die,es ge¬
fährliche Subjekt zu fahnden und ihn wohlverwahrt anher
einzuiiefern .

Derselbe trug bei seiner Flucht die gewöhnliche Arrestan -

tenkleirung , bestehend: in einer Jacke undHoe » von Zwrlich,
und hatte ein blaues baumwollenes Halstuch an , welches er
le .chr um den Hals geschlungen zu tragen pflegte. Da dieser

verwegene Meittch sich bald wieder auf irgend eine Weise
Geld zur Anschaffung anderer Kiewer zu verschaffen wißen
wirr , so ist er doch an einem Schnupftuch zu erkennen , ras

von rocuem Daumwonenzeug ist , auf eem zwei tovucger
Sechftr mit der Neber,chrift „ das koburger Einmaleins , ein¬
gedruckt sind .

Da « Signalement ist beigeschlossen .
Aller : 24 Jahre ,
Größe : 5 Schuh , 6 Zoll ,
Gesichtsform : lang ,
Gesichtsfarbe : gesund,
Augen : gra »,
Augenbraunen : braun ,
Haare : schwarz ,
Nase : groß und dick ,
Mund : klein ,
Kinn : rund ,
Zähne : gut ,
Bari : braun , und trägt gewöhnlich ein. Spitzbärtchen .

Wertheim , den 15 . April 1848 .
Großh . bad. Starr - und Landamt .

Erter .
s1683 .3) Nr . 7757 . Ettenheim . ( Diebstahl

und Fahndung . ) In der Nacht vom 7 . auf den 8.
Febr . d . I . wurden dem Fuhrmann Friedrich Wurm von
Hagsfeld zwilchen Kippenheim und Offenburg angeblich fol¬
gende Gegenstä de vom seinem Hintenvagcn entwendet :

1 ) ein Stück Barchenr — 77 '/ , Elle » groß — Werth
46 si . 38 kr. ; dasselbe befand sich in einem Ballen ,
welcher in grobes Packtuch eingenähk war ;

2) ein Päckchen mit verschiedenen Mustern von geschla¬
genem Garn — Werth 5 st . 58 kr.

3) ern Päckchen , worin sich ern Hemd , Hosen und »in
Paar Strümpfe , nebst einem Gulden Geld befunden
haben sollen.

Wir bringen dieses sowohl zur Fahndung auf die enr-
weudeien Gegenstände als die zur Zeit noch unbekannte »
Thäter zur öffentlichen Kenntniß .

Ettenheim , den il . April 1848.
Großh . bad . Bezirksamt .

F i n g a v o.
sl568 .3j Nr . 8585 . Bühl . ( Schuldenliqui -

Lation . ) Nachbenannte Personen aus diesseitigem Amts¬
bezirke wollen nach Ungarn auswandern , als :

Bernhard Jörg er und seine Ehefrau Maria Arm,
HaungS von Oberwasser , und

Philipp Zuber und seine Edefrcr» Margaretha , geborene
Doriinger von Lauf .

Ihre Gläubiger werden hiervon mit dem Bemerke» in
Kenntniß gesetzt , daß Tagfahrt zur Schuldenliquidation auf

Dienstag , den 2l . April d . I . ,
Morgens 8 Nkr ,

babier angeordnet ist , und denjenigen , weiche in derselben
ihre Forderungen nicht liquibiren , ipäter dahier nicht mehr
zu ihrer Befriedigung verholfe» werden kann.

Bühl , den 6 . April 1848.
Großh . bad Bezirksamt .

K u e n z e r.
fl58l .3j Nr . 5890 . Radolfzell . ( Präklu¬

sivbescheid ) In Ganisachen gegen Ferdinand Bil -
linger von Weichlingen werden alle Gläubiger , welche in
der heurigen Liquidationsiagfahrt ihre Forderungen nicbi gel¬
tend gemacht haben , von der vorhandenen Masse ausge¬
schlossen .

Radolfzell , den 28. März 1848 .
Großh . bar . Bezirksamt .

Uhl .
jl133 .3j Nr . 278 . F r e i b u r g . (Großherzog¬

lich badische L u d w i g s - Ä l b e r t - U n i v e r si k ä t
Freiburg . ) Die Jmmatriculafton für den Sommer -
scmester 1848 wird

Freitag , den 8. , und Freitag , den IS . Mai d . I .,
vsrgenommen , was hiermit unter Hinweisung auf dir 8§ -
3 — 20 der akad . Gesetze bekannt gemacht wird.

Freiburg , Len 6 . März 1848 .
Großh . bad. Jmmatriculationskommission .

Druck und Verlag von C . Miacklet , Waldstraß « Rr . 10 .
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